
 

 

 
 
 
Große Kreisstadt Löbau 
 
 
 
Satzung 
über die Form der öffentlichen Bekanntmachung (Bekanntmachungssatzung) 
 
 
 
Auf Grund § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) vom 21.April 1993 
(SächsGVB1. S. 301) in der jeweils aktuellen Fassung und der Verordnung des Sächs. 
Staatsministeriums des Inneren über die Form kommunaler Bekanntmachung vom 19.12.1997 
(SächsGVB1 S. 19) hat der Stadtrat der Großen Kreisstadt Löbau am 07.03.2002 folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 
§1 
Öffentliche Bekanntmachung 
 

(1)  Öffentliche Bekanntmachungen der Großen Kreisstadt Löbau erfolgen, soweit keine  
besonderen gesetzlichen Bestimmungen bestehen, durch Abdruck im Amtsblatt der  
Großen Kreisstadt Löbau, dem „Löbauer Stadtjournal“. 

 
(2) Die öffentliche Bekanntmachung ist mit Ablauf des Erscheinungstages des 

Amtsblattes vollzogen. 
 
§2 
Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung 
(Bekanntmachungssatzung) der Stadt Löbau vom 03.02.1999, Beschluss-Nr. 15/02/99, außer Kraft. 
 
 
 
Löbau, den 08.03.2002 
 
 
 
 
gez. 
Buchholz 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 


